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D ie Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs bee hrt sich, dem Bundesministerium für U mwelt, Ju­

gend und Familie zum vorliegenden Entwurf eines Bundesge­

setzes über die Vermeidung, Verwertung und Be handlung von 

Abfällen (Abfallwirtschaftsgesetz - AWG) folgende Stellung-

na hme zu überlilitteln: 

Nach außerordentlich umfangreichen Vorberatungen ist der 

vorli.egende Gesetzentwurf erarbeitet worden. Ein wesent­

liches Element der Vorarbeiten war bereits der Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Vermeidung von Abfällen 

(Abfallvermeidungsgesetz), zu dem die Präsidentenkonferenz 

am 28 .7. 1987, Z l. SF/U )-687/ N, ausführlich Stellung genommen 

hat. Bereits damals begrüß te die Präsidentenkonferenz die 

Bemühungen des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und 

Familie, die Probleme des \�achsenden Müllaufkommens , der 

Ve rwertung und der Lagerung einer Lösung zuzufü hren. Sie 

verwies jedoch damals auf den allein aus verfassungsrecht­

lichen Uberlegungen untauglichen Entwurf sowie die se hr 

selektive vorgangsweise, weil vom damaligen Entwurf nur 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Fernschreiber 13/5451 
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Gebinde für Getränke, TrockenbatteJ:'ien, Batterien, Reifen 

für Kraftfahrzeuge und Leuchtstoffröhren sowie Reste von 

Farben, Lacken, Anstrichmittel, Haushaltsreinigern u. a. 

Chemikalien erfaßt waren. 

Die Präsidentenkonferenz ist mit ihren grundlegenden Bedenken 

im Jahre 1987 nicht allein geblieben. Auf Grund der vorge­

brachten Bedenken wurde ein Abfallwirtschaftsbeirat ge­

schaffen, dem auch die Präsidentenkonferenz angehörte. 

Dieser Beirat hat eine sehr umfangr.eiche Grundsatzarbeit 

geleistet. Die Grundsatzarbeit hat ihren Niederschlag in 

"Leitlinien zur Abfallwirtschaft" gefunden, die vom Bundes­

ministerium für Umwelt, Jugend und Familie im Jahr 1988 

publiziert wurden und als Basis für die weitere Arbeit 

angesehen werden können. 

Die genannte Studie enthält neben grundlegenden Daten eine 

Erfassung des Ist- Zustandes (rechtlich und faktisch), vor 

allem" aber auch Zielsetzungen, die - wenn auch nur teilweise 

- in der Vorlage verwirklicht sind und deren weitere Reali­

sierung den gcoplanten Verordnungen vorbehalten bleiben 

wird. 

Zu den wichtigen Zielen einer künftigen Abfallwirtschaft 

nach ökologisch-ökonomischen Werten gehören auf Grund der 

Studie: 

1. eine möglichst geringe Inanspruchnahme von nicht erneuerbaren 

Rohstoffen und Energien für ein gegel)elies Proauktionsni-
veau uncl 

2. eine möglichst geringe Gesarntbelasc:ul1<j und geringes Ri­

siko für die UnLVlelt durch eine entsprechende Gestaltung 

aller wirtschaftlichen Pro z e sse . 
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Diese fU.ldclltlentalen AussClgen müssen in ihrer Trag\.,;ei te 

al� Langzeitprogran� angesehen werden. Nicht nur ein 

Abfallwirtschaftsgesetz, sondern auch die darauf basie­

renden Verordnungen ebenso wie weitere Normsetzungen müssen 

auf clies�;r Zielsetzung beruhen. Die B2grenztheit nicht re­

produzierbarer Rohstoffe und Energien sowie die notwendige 

verst�rkte Bc�ücksichtigung �kologischer Kreisl�ufe erfor­

dern die Berücksjchtigung dieser Grunds�tze bei Einzelmaß­

nahrr,cn. 

Ende 1988 ist durch die Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 

1988, HGHl. Nr. 6 85/1988, die verfassungsrechtliche Grundlage 

neu geregel t und in Art. 10 Abs. 1 Z. 12 verankert \vorclen. 

D�nach ist der Bund in Gesetzgebung und Vollziehung für 

die AbfalhoJirtschaft hinsichtlich qef�hrlichcr Abf�lle, 

hinsichtlich anderer l\bfälle nur dann zuständig, wenn ein 

Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhan­

den ist (Bedarfskompetenz). Diese Bedarfskornpetenz wird 

in Zukunft nicht unproblematisch sein und zur Interpreta­

tionsproblemen führen, die auf Grund praktischer Erfahrungen 

zu l�sen sE;in werden, \.,;obei im Zweifelsfall der einheitli­

chen Regelung der Vorzug zu geben sein wird. 

Der vorliegende Entwu rf ist nach einer Reihe von intensiven 

Vor.beratungen erstellt worden, in die die Präsidenlenkonfe­

renz eingebunden war. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs begrüßt grunds�tzlich den vorliegenden Entwurf. Sie 

ist der Ansicht, daß eine derartige Regelung eine absolute 

Notwendigkeit darstellt, um die anfallenden Probleme einer 

geordneten L�sung zuzuführen. Sie anerkennt somit die Not­

wendigkeit und ZweCkmäßigkeit einer umfassenden und bundes­

einheitlichen Regelung des Abfallproblems. An erster Stel­

le steht - wie im Entwurf berücksichtigt - die Vermeidung 

gefährlicher Abfälle und Schadstoffe sowie der Ersatz die­
ser Schadstoffe durch umweltverträglichere. 

13/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 12

www.parlament.gv.at



- 4 -

Auch unter Ber�cksichtigung der grunds�tzlich positiven 

Einstellung zu dem Entwurf und seine Zielsetzungen muß je­

doch auf ungel�ste Einzelfragen verwiesen werden: 

1. Die Definition der "A�f�!le" ist so weitreichend, daß im 

Interpretationsweg ein Begriffsumfang erreicht werden 

kann, der zw�ifellos nicht beabsichtigt ist und bei der 

Vollziehung zu großen Schwierigkeiten f�hren kann. 

Welche Stoffe sollen tats�chlich unter dem Begriff 

"Abfall" fallen? Nach der vorgeschlagenen Definition 

sind das zweifelsfrei auch Produkte, wie Erdaushub, Mau­

erschutt zum 'feil G�lle, Schlempe und Stroh um nur Bei­

spiele anzuf�hren. Es geht hier um die sinnlose Erfas­

sung betrieblich nicht ben�tigter und nicht verwertbarer 

Agrarprodukte. Es soll kein Zwang zur Entsorgung in je­

nen F�llen geschaffen werden, in denen sie widersinnig, 

(von den Gemeinden, Gemeindeverb�nden und Verwaltungsge­

meinschaften) nicht erw�nscht und nur unter unn�tigen, 

hohen administrativen und finanziellen Aufwand m�glich 

ware. Eine Bereinigung dieser Frage ist unbedingt not­

wendig. 

2. Der Entwurf enth�lt eine sehr große Zahl von Verordnungs­

erm�chtigungen. Diese Erm�chtigungen m�ssen, um den 

Legalit�tsprinzip zu entsprechen, in den wesentlichen 

Punkten - auch wenn das nicht einfach ist - determiniert 

sein. Daher muß eine Uberarbeitung dieser Verordnungser­

m�chtigungen erfolgen. 

DarGber hinaus ist eine fachliche Bewertung dieser 

Erm�chtigungen kaum m�glich, weil die Regelungsf�lle der 

Verordnungserm�chtigungen nicht Gberschaubar sind. Es 

m�ßte daher Gberlegt werden, wie weit Regelungen noch 

in das Gesetz aufgenommen werden und welche Regelungen 

Verordnungen vorbehalten werden m�ssen, allenfalls auch 
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unter dem Aspekt, daß das Gesetz sicherlich keine 

endg�ltige Regelung darstellen kann und die Erfahrungen 

mit der Vollzugspraxis in Novellierungen des Abfall­

wirtschaftsgesetzes reflektieren m�ssen. 

3. In diversen Verordnungserm�chtigungen des Entwurfes 

ist eine Mitkompetenz des Bundesministers f�r wirtschaft­

liche Angeleg�nheiten vorgesehen. Die Pr�sidentenkonfe­

rcnz ist der Ansieht, daß diese Mitkompetenz nicht aus­

reicht und begrGndet das damit, daß die Zielsetzungen des 

Entwurfes umfassend gesteckt sind, daß der Bereich der 

Land- und Forstwirtschaft sowohl vom Begriffsumfang 

"Abfillc" her als auch von der Zielsetzung "Abfallvermei­

dung" und dem Ersatz nicht reproduzierbarer Rohstoffe 

durch reproduzierbare (das wird sich erst in den folgen­

den Verordnungen manifestieren) betroffen ist, was zur 

Folge hat, daß das Bundesministerium f�r Land- und Forst­

wirtschaft unbedingt eingeschaltet werden muß und eine 

Mitkompetenz des Bundesministers f�r Land- und Forstwirt­

schaft vorzusehen ist. 

4 .  Im Abschnitt V Abfallbehandlung ist der Begriff "Betriebs­

anlage" so weit gefaßt, daß eine Vollziehung weder m5g­

lieh noch sinnvoll sein wird. Nach der Definition wären 

alle land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erfaßt und 

bed�rften eiIler Genemigung nach dem Abfallwirtschaftsge­

setz. Eine Uberarbeitung dieses Problems ist unbedingt 

notwendig. Eine Eingrenzung und Abstirr�lung mit dem Ge­

werberecht ist erforderlich. 

5 .  Die Vorlage behandelt das Rechtsinstitut der "Enteig­

nung". Die Regelung st�tzt sich grundsätzlich auf die 

Probleml5sung des Bundesstraßengesetzes. 

Die Präsidentenkonferenz ist der Ansicht, daß man sich 

auf das Eisenbahnenteignungsgesetz st�tzen sollte. Aller­

dings unter der Voraussetzung, daß folgende Verbesserun-
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gen verwirklicht werden müßten: 

- Gew�hrung einer Naturalleistung statt einer Geldlei­

stung über Wunsch des Enteigneten (siehe auch § 20 

lit. e Starkstromwegegesetz 196 8, BGB1. Nr. 70, sowie 

§ 28 Z. 5 Rohrleitungsgesetz, EGBl.Nr. 411/1975). 

- Bemessung �er Schadloshaltung unter Zugrundelegung 

a) des gemeinen Wertes oder des auf besonderen Gründen 

beruhenden außerordentlichen Wertes für den Enteig-

neten; 

b) eines i� Aussicht stehenden vereitelten Gewinnes 

oder eines sonstigen Nachteiles; 

c} eines zum Vermögensverlust hinzutretenden Aufwandes 

für wirtschaftlich nötige Maßnahmen zum Ausgleich 

der Enteignungsfolgen sowie 

d) der Kosten der zweckm�ßigen Rechtsverfolgung. 

- Die am Enteignungsgegenstand dienlich oder obligato­

risch Berechtigten sollen unmittelbar selbst entsch�­

digt werden. 

- Anpassung der Bestimmung über die Möglichkeit der 

Restguteinlösung, wenn das Grundstück nicht in sonsti­

ger Weise zweckm�ßig nutzbar ist, an § 18 Abs. 1 Bun­

desstraßengesetz. 

- Festsetzung der Verzinsung bei nicht rechtzeitiger 

Zahlung der Enteignungsentsch�digung in der Höhe von 

3 % über dem im Zeitraum des Zahlungsaufschubes jeweils 

geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der Österreichi­

sehen Nationalbank pro Jahr. 
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Die Präsidentenkonferenz ist der Ansicht, daß die allgemein 

angefilhrten Punkte deshalb einer L3sung zugefilhrt werden 

rnilßten, damit die gewilnschte Effektivität des Gesetzes 

auch erreicht werden kann. 

Zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage bemerkt die Präsiden­

tenkonferenz folgendes: 

Die Definition "Abfälle" ist so umfassend, daß - wie ein­

gangs bereits erwähnt - Klarstellungen unbedingt notwendig 

sind. Die Klarstellungen milßten in der Richtung erfolgen, 

daß jene Produkte, die aus logischen Überlegungen nicht 

erfaßt \verden sollen, auch tatsächlich ausgenommen sind. 

Zu diesen Produkten geh3ren Stroh, Gillle, Hist, Schlempe, 

aber auch Holz- und Rindenabfälle sowie Erdaushub. 

Die Bestimmung milßte daher ilberdacht werde. Es dilrfte zweck­

mäßig sein, eine Ausnahmeregelung in das Gesetz aufzuneh­

men, wobei die Problematik einer Ausnahmeregelung durchaus 

klar ist. Das entscheidende Kriterium dilrfte die Umwelt­

gefährdung sein. Hier kann - nicht nur bei landwirtschaft­

lichen Abfällen - die Quantität eine Rolle spielen. So etwa 

werden Mist und Gillle im Rahmen des landwirtschaftlichen 

Betriebes verwendet und sind in diesem Fall auch von der 

derzeitigen Definition nicht erfaßt. Anders sieht die Si­

tuation aus, wenn es sich um eine Lagerung oder Zwischenla­

gerung handelt. Erneut unterschiedlich stellt sich die Si­

tuation dar, wenn sehr große Mengen anfallen und eine 

Entsorgung notw2ndig ist (Beispiel Niederlande). Das bedeu­

tet, daß man sich an Kriterien, wie Umweltgefährdung, Quan­

tität, Zeitraum orientieren k3nnte! 

Keineswegs kann die Definition in der derzeitigen Form 

akzeptiert werden. 
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Die Bestimmung enth�lt eine Verordnungserm�chtigung, deren 

Auswirkungen derzeit kaum überblickbar sind. Soweit der 

Bereich der Land- und Forstwirtschaft betroffen ist, müßte 

eine Mitkompetenz des Bundesministeriums für Land- und For­

stwirtschaft vorgesehen werden. Das ist allein aus Gründen 

der Beurteilung ßer praktischen Anwendung der Regelungen 

notwendig. Bei den Verordnungen müßte auch auf die tech­

nische und finanzielle Zumutbarkeit für die Betriebe be­

dacht genommen werden. Das sollte in der Verordnungser­

mächtigung festgehalten werden. 

Zu § 9: 

Ähnliche Überlegungen der Einbindung des Bundesministeriums 

für Land- und Forstwirtschaft gelten auch für Verordnungen 

auf Grund des § 9 (Abfallverwertung) soweit land- und forst-­

wirtschaftliche Produkte betroffen sind oder Rückwirkungen 

auf den Agrarbereich in erheblichem Ausmaß gegeben sind. 

In dieseln Sinn müßten auch die weiteren Verordnungserm�chti­

gungen überprüft werden. 

AngesiChts des weiten Abfallbegriffes des § 2 Abs. 1 

erscheint § 10 Z. 2 insoweit problematisch, als unter 

den "natürlichen Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen" 

der jeweils gegebene Zustand verstanden werden kann, was 

etwa Materialablagerungen im Zuge eines Wege- oder Straßen­

baues und �hnliche abfallwirtschaftlich unbedenkliche Vor­

gänge zu einer den Schutz öffentlicher Interessen gef�hrde­

ten Abfallbehandlung machen könnte, weil ja der Lebensraum 

von Tieren und Pflanzen überschüttet wird. 
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Grunds�tzlich begc�ßt die Pr�sidentenkonferenz diese Be­

stiwll1ung, öoch sollte sie etwas umforl1luliert werden, um die 

aufgezeigte Problematik zu vermeiden. Der Text k�nnte etwa 

lauten: " Keine vermeidbaren Gefahren f�r die nat�rlichen 

bzw. durch Bewirtschaftungs- und Nutzungsmaßnahmen gestal-

!�ten Lebensbedingungen . . . . .. . 

Zu § 15: 

Die Formulierung des Abs. 1 kann in der vorgeschlagenen 

Form nicht akzeptiert \verden, weil sie insbesondere im 

Zusammenhang mit der Definition der "Abf�lle" so weitrei­

chend ist, daß alle land- und forstrwirtschaftlichen Be­

triebe erfaßt werden k�nnten und im Endergebnis die prak­

tische Durchf�hrung der Regelung nicht gew�hrleistet ist. 

Überdies fehlen f�r eine derartige, umfassende Bestimmung 

die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Eine Einschr�nkung 

auf den gewerblichen Bereich m�ßte daher vorgenommen wer­

den. 

Zu § 16 : 

Allgemein wurden bereits die gr un ds�t z l ichen Uberlegungen 

zu dieser Bestimmung dargestellt. 

Zu A�2 ist festzuhalten, daß anläßlich des auch dem 

Enteignungsrecht gewidmeten vorvergangenen �sterreichischen 
Juristentages die Konzentration des Enteignungsrechtes 

auf das Eisenbahnenteignungsgesetz und allenfalls ein 

umfassendes Nachfolgegesetz empfohlen wurde. Diesbez�glich 

m�ßten die eingangs erw�hnten Verbesserungen unbgedingt 

ber�cksichtigt werden. 

Die Anordnung des Ab� wird ausdr�cklich begr�ßt. Sie 

entspricht eine r F'orderung des berei ts erw�hnten Juristen-

tages. 
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Bei der sich auf die Enteignung beziehenden Bestimmung 

des § 16 muß noch angemerkt werden, daß ein deractiger 

Schritt nur als letzte Konsequenz in Frage kommen sollte. 

Der Enteignungswerber sollte daher erst dann einen Antrag 

einbringen dürfen, vJenn es ihm nicht möglich wäre, die 

für die Errichtung von Abfallbehandlungsanlagen erforder­

lichen Flächen durch ein Rechtsgeschäft zu einem den Ver­

kehrsort entspre.c::henden Preis zu erlangen. Ist ein derarti­

ger Vertrag nicht erreichbar, dann sollte gleichsam als 

letzte Maßnahme das Enteignungsverfahren in Gang gesetzt 

wecden. 

Zu § §  20 Abs. 2 und 26 Abs. 1: 

Zwischen § 20 Abs. 2 dritter Satz, dessen zweiter Halbsatz 

die Eigenbehandlung durch den Abfallbesitzer vocsieht, und 

§ 26 Abs. 1, der eine ausnahmslose Übergabe der Abfälle 

durch den Abfallbesitzer an die Müllabfuhr vorschreibt, 

beste·ht ein Widerspruch. Auf die Ausnahme des § 20 Abs. 2 

dritter Satz ist in § 26 Abs. 1 hinzuweisen. 

Zu § 23: 

Zu Abs. 3 ist zu bemerken, daß die vorgesehene getrennte 

Sammlung für eine Kompostierung organischer Grün- und Kü­

chenabfälle durch getrennte und regelmäßige Sammlung 

wahrscheinlich schwer durchzuführen sein wird. Darüber 

hinaus sieht § 20 Abs. 4 vor, daß organische Grün- und Kü­

chenabfälle nicht der Abfuhrpflicht unterliegen, wenn sie 

auf eigenem Grund kompostiert werden. In § 23 Abs. 3 müßte 

dahec auf § 20 Abs. 4 Bedacht genommen werden. 

Zu § 39: 

Durch diese Bestimmung wird - so wie wiederholt - der Ei­

gentümer der Liegenschaft als Adressat füc einen Auftrag, 

in diesem Fall zur Behandlung der Abfälle, angeführt. Für 
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die Land- und Forstwirtschaft, die den gr�ßten Teil des 

�sterreichischen Staatsgebietes bewirtschaftet, ist diese 

subsidiäre Verpflichtung zur Abfallbehandlung unzumutbar. 

Die großräumigen Flächen in der freien Natur sind weder 

ausreichend schützbar, noch überwachhar. Die Bestimmung 

stellt fast eine Einladung dar, sich der eigenen Aufgabe 

zur Abfallhehandlüng durch heimliche und mißbräuchliche 

Ablagerung auf fremdem Boden zu entledigen. Die Praxis 

zeigt, daß das in sehr erheblichem Umfang ja gegenwärtig 

bereits geschieht. 

Dieser Sachverhalt war auch der Grund, in § 16 Forstgesetz 

die Beseitigung abgelagerter Abfälle aus dem Wald nicht den 

Waldeigentümern, sondern den Gemeinden aufzutragen, falls 

der Verursacher nicht festgestellt werden kann. Es wäre 

nicht einzusehen, warum eine dem Forstgesetz widersprechende 

Regelung in den abfallgesetzlichen Bestimmungen geschaffen 

werden sollte und diese Regelung wom�glich § 16 Forstgesetz 

abl�s·en sollte. 

Die Präsidentenkonferenz vertritt daher den Standpunkt, 

daß es angemessen und der Öffentlichkeit zumutbar ist, 

die Bestimmung des Forstgesetzes in das Abfallwirtschafts­

gesetz zu übernehmen. 

Zu § 4 1: 

Ab�� bezieht sich auf die Übergangsbestimmungen und legt 

fest, daß mit dem Inkrafttreten des Abfallwirtschaftsgeset­

zes die landesrecht1ichen Vorschriften, soweit sie zu diesen 

Gesetz in Widerspruch stehen, außer Kraft treten. Diese 

Bestimmung ist unklar, und Schwierigkeiten sind zu erwar­

ten. Treten hiemit landesrechtliehe Vorschriften zur Gän-

ze außer Kraft, oder bezieht sich die Norr..: nur auf jene 

Vorschriften in Landesgesetzen, die nicht mit dem Bundesge­

setz in Einklang stehen, so daß die Landesregelungen teil­

weise in Kraft bleiben. Vermutlich ist an die zweite Ver-
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5ion gedacht. Trotzdem und gerade deshalb wird es zu 

Abgrenzungsschwierigkeiten und zu Schwierigkeiten im Voll­

zug kommen. 

Zur aufgezeigten Problematik werden weitere Schwierigkeiten 

bei der Erlassung von Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes 

auftreten. 

In diesem Zusammenhang verweist die Präsidentenkonferenz 

etwa auf die Kärntner Abfallordnung 1988, LGB1.Nr. 77/1988, 

die erst k�rzlich in Kraft getreten ist. Es ist keineswegs 

erfaßbar, welche Vorschriften dieses Landesgesetzes nun 

in Widerspruch zum Bundesgesetz stehen. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

13/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




